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RS OGH 1955/9/7 2Ob524/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.09.1955

Norm

ABGB §271

Rechtssatz

Die Durchsetzung eines dem Minderjährigen angeblich zustehenden Schadenersatzanspruches gehört nicht mehr zu

den Aufgaben des für den Illegitimitätsprozeß bestellten Kurators. Er wurde daher zu Recht enthoben und kann keine

vormundschaftsbehördliche Genehmigung zu dieser Prozeßführung begehren.
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